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Wie sind freiwillige Zuwendungen Dritter zu 
berücksichtigen? 
 
PRAXISBEISPIEL Frau Bucher wird mit Sozialhilfe unterstützt. Ihr Grossvater möchte ihr einen Zuschuss geben, 
damit sie einen überhöhten Mietzins finanzieren kann. Grundsätzlich müssen freiwillige Leistungen Dritter bei der 
Bemessung der Bedürftigkeit als Einnahmen berücksichtigt werden. 

 

→ FRAGE 

→ GRUNDLAGEN 

PRAXIS 
In dieser Rubrik werden exemplarische 
Fragen beantwortet und publiziert, die der 
SKOS im Rahmen ihrer Beratungsangebote 
gestellt werden. 
Weitere Informationen unter skos.ch → 
Beratung für Institutionen. 

 
→ ANTWORT 
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